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Überschrift Dezernenten 
Eröffnung eines Kulturzentrums? 
 
 

Dez. IV 
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Rat                                                                                                 16.12.2014  
 
 
Es gilt das gesprochenen Wort 
 
 
Herr Ratsherr Weidner stellte zur heutigen Sitzung folgende Anfrage zur Eröffnung eines 
Kulturzentrums vor dem Hintergrund der Schließung von Meyer`s Music Hall: 
 

- Wie weit sind die Planungen gediehen? Mit welchen Lösungen können die Bürger 
rechnen? 

- Wann kann mit einer Eröffnung einer gleichwertigen Einrichtung wie Meyer`s Music 
Hall zu rechnen sein? 

 
Hierzu nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Ich nehme Bezug auf die Mitteilung (Drs.-Nr. 14017/14) „Sachstandsbericht Soziokulturelles 
Zentrum/Veranstaltungshalle“ und die Beschlussvorlage „Entwicklungskonzept Soziokultur“ 
(Drs.-Nr. 17272/14) an den Ausschuss für Kultur und Wissenschaft zu seiner Sitzung am 26. 
November 2014. 
 
Auf Empfehlung des AfKW hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 9. Dez. 2014  
den im Entwicklungskonzept skizzierten Handlungsempfehlungen grundsätzlich zugestimmt.  
Im Hinblick auf die von Ratsherr Weidner gestellte Anfrage sei die Kernaussage noch einmal 
dargestellt:  
 
Im Hinblick auf die Veranstaltungshalle, insbesondere für Konzerte (Rock-/Pop) für bis zu 
1.000 Besucher empfiehlt die KuPoGe „eine Integration in die soziokulturelle Entwicklung, 
z.B. durch eine Zusammenarbeit im Sinne einer public private partnership mit Unterstützung 
der Stadtverwaltung bei Schaffung einer Veranstaltungshalle in kommerzieller Trägerschaft, 
die dem geäußerten Bedarf nach Raum für mittelgroße Musikveranstaltungen (und andere) 
Rechnung trägt.“   
 
Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Ergebnisbericht der KuPoGe prüft die Verwaltung be-
baubare Grundstücke, die den bereits bekannten Kriterien entsprechen; ein Betriebskonzept 
wird erarbeitet. Die Verwaltung wird dazu voraussichtlich im nächsten Jahr einen Vorschlag 
zum weiteren Vorgehen unterbreiten.  
 



Von der Volkswagen Financial Services AG wurde - nach Gesprächen mit der Wirtschafts-
förderung - der Mietvertrag für den Betrieb der Meier Music Hall bis zum 30. April 2015 ver-
längert. 
 
I.V. 
 
gez. 
 
Dr. Hesse  


